
•	 Die Vertragsdauer beträgt  

ein Jahr. Es gibt Jahrespflege  

auch im Abonnement.

•	 Sie können die Leistungen  

frei mit dem Friedhofsgärtner  

vereinbaren.

•	 Es erfolgt eine jährliche  

Rechnungsstellung. Es  

gelten die aktuellen Preise.

•	 Jahresgrabpflege kann in einen  

Dauergrabpflegevertrag  

umgewandelt werden.

•	 Ein Vorsorgevertrag bietet Ihnen 

alle Vorteile der Dauergrabpflege.

•	 Die Angehörigen werden entlastet.

•	 Entscheiden Sie selbst, wie und 

wie lange Ihr Grab bepflanzt 

und gepflegt werden soll.

•	 Der Vertrag tritt mit dem Tod  

in Kraft.

•	 Auch Kosten für den Grabstein 

und Nutzungsgebühren können 

abgesichert werden.

•	 Der Langzeitvertrag gilt meist für 

die gesamte Grabnutzungs- 

dauer. Die Laufzeit kann frei  

gewählt werden.

•	 Sie können die Leistungen  

individuell vereinbaren.

•	 Diese vereinbarten Leistungen 

führt Ihr Friedhofsgärtner über  

die gesamte Vertragsdauer aus.

•	 Sie bezahlen den vereinbarten  

Betrag einmal zu Vertragsbeginn.  

Es werden keine Nachzahlun-

gen erhoben.

•	 Pflanz- und Pflegeleistungen  

werden regelmäßig kontrolliert.

Flexibilität mit Gewissheit mit Sicherheit mit

Entscheiden Sie selbst:

www.dauergrabpflege-bayern.de


